
Amtliche Bekanntmachung 

 

Öffentliche Gemeinderatsitzung 

 

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Dienstag, 09. November um 
19.00 Uhr im Bürgersaal der Gemeinde Horben statt.  

Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen.  

 

 

Tagesordnung 

Öffentliche Sitzung 

 

01. Eröffnungsbilanz der Gemeinde Horben zum 1. Januar 2020 

- Beratung und Beschlussfassung - 

02. Grundschule und Kindergarten Horben 

- Sachstandsbericht des staatlichen Schulamts Freiburg - 

- Beratung und Beschlussfassung über die Beauftragung des Büros  

  xs-Architekten, Staufen mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts - 

03. Städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Horben – Konzept des Gemeinderats 

- Beratung und Beschlussfassung - 

04. Wasserversorgung - Beauftragung des Technikzentrums Wasser (TZW) 

- Sachstandsbericht zum Vertrag mit dem Zweckverband Wasserversorgung  

   Hexental -  

- Beratung und Beschlussfassung - 

05. Etablierung eines BürgerInnenrats zum Thema „100 % Erneuerbare Energien in 

der Region Freiburg  

- Beratung und Beschlussfassung - 

06. Antrag auf Erteilung einer Aufforstungsgenehmigung, Flst.Nr. 151  

- Beratung und Beschlussfassung - 

07. Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage, 

Luisenhöhestraße 1a, FlSt. Nr. 157/11 

- Beratung und Beschlussfassung - 

08. Bekanntgaben des Bürgermeisters 

09. Bekanntgaben aus nicht öffentlicher Sitzung vom 12.10.2021 

10. Anfragen der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 

11. Anfragen der Zuhörerinnen und Zuhörer 

 



Die Sitzung wird unter Berücksichtigung der geltenden Hygienestandards zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie durchgeführt. 

Wir weisen zudem darauf hin, dass die Tagesordnung sowie die Beratungsvorlagen 

bis spätestens am Freitag vor der Sitzung auf der Homepage der Gemeinde 

veröffentlicht werden. 

 
Dr. Benjamin Bröcker  

Bürgermeister  
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Gremium  

 
 

Gemeinderat 
Sitzung Öffentlich 
Sitzungstag 09.11.2021  
Aktenzeichen 902.05:2-20.10 
Bearbeiter RAL Doris Ebner, VG 

Beratungsvorlage  46/2021 
 
Beratungsvorlage zu TOP 1 
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Horben zum 1. Januar 2020 
- Beratung und Beschlussfassung - 

 

Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat hat am 8. Dezember 2015 beschlossen, das Neue Kommunale 
Haushalts- und Rechnungswesen zum 1. Januar 2020 einzuführen. Im Vordergrund 
steht hierbei die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz. Diese gibt ein entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde wieder und dient als Grundla-
ge für die Erstellung zukünftiger Jahresabschlüsse. Daher war es im Umstellungs-
prozess notwendig, die im Eigentum der Gemeinde stehenden Vermögensgegen-
stände und Schulden zu erfassen und zu bewerten. Im Ergebnis weist die Eröff-
nungsbilanz zum 1. Januar 2020 eine Bilanzsumme von 5.577.260,19 Euro auf. 
 
Am 10. April 2018 hatte der Gemeinderat in Bezug auf einzelne Bausteine des NKHR 
unter anderem den Beschluss gefasst, dass auf den Ansatz geleisteter Investitions-
kostenzuschüsse in der Eröffnungsbilanz verzichtet wird. Grundsätzlich wären Inves-
titionszuschüsse an Dritte zu aktivieren und abzuschreiben, obwohl die Gemeinde 
durch den gegebenen Zuschuss kein Vermögen erwirbt. Der Gesetzgeber hat jedoch 
für bis zur Einführung des NKHR für die Werte in der Eröffnungsbilanz eine Vereinfa-
chungsregel zugelassen, die in § 62 GemHVO aufgezeigt wird. Hierzu gehört, dass 
auf den Ansatz geleisteter Investitionskostenzuschüsse in der Eröffnungsbilanz ver-
zichtet werden kann. Dieser Beschlussbaustein aus der Sitzung vom 10. April 2018 
sollte jedoch dahingehend ergänzt werden, dass von dieser Vereinfachungsregel 
Gebrauch gemacht wird, jedoch nicht bei den für die Abwasserbeseitigung und Was-
serversorgung geleisteten Investitionskostenzuschüsse an Dritte.  
 
Hintergrund ist, dass geleistete Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Abwas-
serbeseitigung und Wasserversorgung in der kameralen Anlagenbuchhaltung bereits 
aktiviert wurden und somit die Beträge bekannt sind und zum anderen, dass es sich 
bei den daraus berechneten Abschreibungen um gebührenfähigen Aufwand handelt. 
Hinzu kommt, dass insbesondere im Wasserversorgungsbereich der Abgleich mit 
den steuerlichen Erklärungen weiterhin übereinstimmen sollte.  
 
Für die Erstellung der Eröffnungsbilanz waren folgende Rahmenbedingungen zu be-
achten: 
 

 Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) 
 Vorrangige Beachtung der in der GemO und GemHVO enthaltenen spezifi-

schen Vorgaben gegenüber den GoB 
 Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- und Schuldenlage 
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 Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zu den Anschaffungs- und 
Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen zum Stichtag 1. Januar 
2020 in die Eröffnungsbilanz übernommen. 

 
Die Eröffnungsbilanz, die einzelnen Bilanzpositionen sowie die Bilanzierungsregeln 
und Bewertungsgrundsätze sind in den beigefügten Unterlagen erläutert. Der Ge-
meinderat hat über die Aufstellung der Eröffnungsbilanz Beschluss zu fassen. Die 
Eröffnungsbilanz ist nach Beschlussfassung öffentlich bekannt zu machen. 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1. Januar 2020 wird beschlossen. 
 
2. Auf den Ansatz geleisteter Investitionskostenzuschüsse in der Eröffnungsbi-

lanz (§ 62 Abs. 6 Satz 3 GemHVO i. V. m. § 52 Abs. 3 Nr. 2.2. GemHVO) wird 
verzichtet. Dies gilt nicht für vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz geleiste-
ten Investitionskostenzuschüsse der Abwasserbeseitigung und Wasserver-
sorgung. 

 
 
Anlagen 
 
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Horben zum 1. Januar 2020 
 
 



 

 

 

 

 

 

Eröffnungsbilanz  
der Gemeinde Horben 

zum 01.01.2020 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

Abs.  Absatz 

AHK  Anschaffungs- und Herstellungkosten 

ähnl.  ähnlich 

ausgl.pfl. ausgleichspflichtig 

BauGB Baugesetzbuch 

bspw.  beispielsweise 

bzw.  beziehungsweise 

EUR  Euro 

gem.  gemäß 

GABI  Gemeinsames Amtsblatt 

GBI  Gesetzblatt 

GemHVO  Gemeindehaushaltsverordnung 

GemO  Gemeindeordnung 

i.V.m.  in Verbindung mit 

KAG  Kommunalabgabengesetz 

KfW  Kreditanstalt für Wiederaufbau 

KVBW  Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg 

Mio.  Millionen 

NKHR  Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen 

u.a.  unter anderem 
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Vorwort 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

  

seit einigen Jahren befindet sich die öffentliche Verwaltung in Baden-Württemberg in einem 

Umstellungsprozess. Outputorientierung, Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit und 

Transparenz sind nur einige der Schlagworte, die die Verwaltung der Zukunft beschreiben. 

Kernstück dieses Reformprozesses ist die Überleitung des bisher kameralen 

Rechnungswesens hin zur kommunalen Doppik, dem Neuen Kommunalen Haushalts- und 

Rechnungswesen (NKHR).  

  

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen soll erstmals die finanzielle 

Situation der Gemeinde Horben vollständig dargestellt werden. Neben den bekannten 

zahlungswirksamen Größen Einnahmen und Ausgaben, wird erstmals auch der 

zahlungsunwirksame Ressourcenverbrauch, wie beispielsweise die laufende Abschreibung 

bei Sachvermögen, dargestellt. 

  

Die vollständige Erfassung und Bewertung des Vermögens der Gemeinde Horben war ein 

wesentlicher Schritt hin zur Umsetzung des NKHR. Die Festlegung der Teilhaushalte, die 

Verabschiedung des ersten doppischen Haushaltsplans 2020 und die Umstellung des 

Kassengeschäfts auf die kommunale Doppik folgten. 

  

Mit der nun vorliegenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 findet die Umstellung auf das 

NKHR seinen Abschluss. Dieser Bericht erläutert die einzelnen Bilanzpositionen und ist 

Beschlussgrundlage.  

 

 

 

 

 

Dr. Benjamin Bröcker 

Bürgermeister  
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1 Grundlagen des NKHR 

 

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens brachte 

grundlegende Veränderungen für die Kommunen in Baden-Württemberg mit sich. Eine der 

wesentlichsten Neuerungen ist die Einführung der doppelten Buchführung nach § 77 Abs. 3 

der GemO für Baden-Württemberg. Das Rechnungswesen gliedert sich dabei in eine 

Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz), die in der Summe auch als Drei-

Komponenten-Rechnung bezeichnet werden. 

 

Mit Beschluss vom 8. Dezember 2015 hat der Gemeinderat der Gemeinde Horben die 

Verwaltung beauftragt, das NKHR zum 01.01.2020 einzuführen. Die im Rahmen dieses 

Berichts vorgestellte Eröffnungsbilanz stellt die sogenannte Vermögensrechnung als einen 

Teil der Drei-Komponenten-Rechnung dar. Sie dient als Grundlage für die Buchungen des 

ersten doppischen Jahres 2020 und ist der Ausgangspunkt für die Erstellung zukünftiger 

Jahresabschlüsse. 

 

 
Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung 

  

Inhalt der Eröffnungsbilanz ist die Gegenüberstellung von Vermögen zu Eigenkapital sowie 

Schulden im weiteren Sinne zum Stichtag 01.01.2020. Die Gliederung der Bilanz entspricht 

den gesetzlichen Regelungen nach § 52 GemHVO. Sie gibt ein den allgemeinen 

Bewertungsgrundsätzen nach § 43 GemHVO entsprechendes Bild der Vermögens- und 

Schuldenlage der Gemeinde Horben wieder. Die Vermögensgegenstände und Schulden 

wurden unter Beachtung der allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemHVO 

bewertet. 

  

Einzahlungen Aktiva Passiva Ordentliche Erträge
./. Auszahlungen Immaterielle Werte Eigenkapital ./. Ordentliche Aufwendungen
= Liquiditätssaldo Sachvermögen Sonderposten = Ordentliches Ergebnis
+ Anfangsbestand Finanzvermögen Rückstellungen + Außerordentliches Ergebnis
= Endbestand Liquide Mittel Verbindlichkeiten = Jahresergebnis

VermögensrechnungFinanzrechnung Ergebnisrechnung
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2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

 

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne der 

Gemeinde Horben erfolgte nach den Regelungen der GemO bzw. der aktuellen GemHVO des 

Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur 

Bilanzierung“, 3. Auflage in der Fassung vom Juni 2017, berücksichtigt. 

 

Grundsätzlich sind die Vermögensgegenstände im Rahmen der Erfassung und Bewertung mit 

den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. 

Die Vermögensgegenstände dürfen auch mit Werten angesetzt werden, die vor dem Stichtag 

für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz in Anlagenachweisen nach § 38 der 

Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Februar 1973 (GBl. S. 33) in der zuletzt geltenden 

Fassung oder in einer Vermögensrechnung nach der Verwaltungsvorschrift des 

Innenministeriums zur Vermögensrechnung nach § 43 GemHVO vom 31. Oktober 2001 (GABl. 

S.1108) nachgewiesen sind. 

Aus der kameralen Anlagenbuchhaltung konnten die Vermögensgegenstände und geleistete 

Investitionszuschüsse der nachfolgenden Geschäftsbereiche kostenrechnender Einrichtungen 

in das NKHR migriert werden: 

 

▪ Abwasserbeseitigung 

▪ Bestattungswesen (Ausnahme: bewegliche Vermögensgegenstände vor dem Stichtag 

01.01.2014) 

▪ Wasserversorgung 

 

Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte 

die Gemeinde Horben darüber hinaus diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, 

geregelt in § 62 GemHVO (ausgenommen der vorangegangenen Geschäftsbereiche). 

 

Dies spiegelt sich wider in: 

 

▪ Dem Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen 

Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von sechs Jahren vor 

Eröffnungsbilanzstichtag gem. § 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO. 

 

▪ Den Ansätzen von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren 

Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag 
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erfolgte und deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen 

Aufwand ermittelt werden konnten gem. § 62 Abs. 2-3 GemHVO. 

 

▪ Dem Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen gem. § 62  

Abs. 6 S. 2 GemHVO mit Ausnahme bei den Abwasser- und 

Wasserversorgungseinrichtungen. 

 

▪ Dem Ansatz von aktuellen Durchschnittswerten für landwirtschaftlich genutzte 

Grundstücke, Grünflächen, Straßengrundstücke sowie weitere untergeordnete 

Grundstücksarten nach § 62 Abs. 4 GemHVO. Basis hierfür waren die Bodenrichtwerte 

des Gutachterausschusses basierend auf den Kaufpreissammlungen. 
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3 Vermögensrechnung (Eröffnungsbilanz) zum 01.01.2020 

 

Aktivseite 01.01.2020
EUR

1. Vermögen 5.293.829,22

1.2  Sachvermögen 4.687.521,92
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 277.879,43
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.506.045,08
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 2.769.413,45
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 104.148,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.870,55
1.2.8 Vorräte 8.248,59
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.915,74

1.3 Finanzvermögen 606.307,30
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände 24.187,41

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 124.083,90

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 458.035,99

2. Abgrenzungsposten 283.430,97
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 84.038,77
2.2 Sonderposten für geleistete Zuwendungen 199.392,20

Bilanzsumme Aktiva 5.577.260,19  
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Passivseite 01.01.2020
EUR

1. Kapitalposition 2.707.533,46
1.1 Basiskapital 2.707.533,46

2. Sonderposten 2.516.147,03
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände 1.438.253,69
2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten 497.017,96
2.3 Sonderposten für Sonstiges 580.875,38

3. Rückstellungen 190.204,73
3.4 Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtige 
      Gebührenüberschüssen

190.204,73

4. Verbindlichkeiten 96.260,30
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 82.975,04
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 11.058,30
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 2.226,96

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 67.114,67

Bilanzsumme Passiva 5.577.260,19  
 
Auf einen Ausweis von Bilanzpositionen mit Null-Salden wird verzichtet. Die amtliche Nummerierung der Bilanzpositionen wird 

beibehalten. 
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4 Erläuterungen zur Bilanz 

 Erläuterungen zur Aktivseite 

4.1.1 Sachvermögen 

 

Sachvermögen 4.687.520,92 EUR

Unbebaute Grundstücke 277.879,43 EUR

Bebaute Grundstücke 1.506.045,08 EUR

Infrastrukturvermögen 2.769.413,45 EUR

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 104.148,08 EUR

Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.870,55 EUR

Vorräte 8.248,59 EUR

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.915,74 EUR  
Tabelle 1: Sachvermögen 

 

 

Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke

Infrastrukturvermögen

Maschinen und technische
Anlagen, Fahrzeuge

Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Vorräte

Geleistete Anzahlungen,
Anlagen im Bau

 
Abbildung 2: Grafische Darstellung des Sachvermögens 

 

Im Wesentlichen handelt es sich beim Sachvermögen, wie bei Kommunen üblich, um bebaute 

und unbebaute Grundstücke und das Infrastrukturvermögen. Nachfolgend werden die 

einzelnen Bilanzpositionen des Sachvermögens aufgegliedert. 
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Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 277.879,43 EUR

Ackerland 81.430,00 EUR

Wald, Forsten 159.946,37 EUR

Sonstige unbebaute Grundstücke 36.503,06 EUR  
Tabelle 2: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 

Als unbebaute Grundstücke werden grundsätzlich die Grundstücke gezählt, auf denen sich 

kein benutzbares Gebäude befindet. Grundlage für die Grundstücksbewertung war ein Auszug 

aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB), der alle im gemeindlichen Eigentum 

befindlichen Flurstücke, getrennt nach Nutzungsart, enthielt. Die unbebauten Grundstücke 

teilen sich in oben genannten Nutzungsarten mit den entsprechenden Werten auf. Neben den 

eigentlichen Werten für Grund und Boden sind hierin auch die Kosten für Aufwuchs des 

Waldes enthalten. 

Die Position der sonstigen unbebauten Grundstücke beinhaltet im Wesentlichen Grundstücke, 

welche keinen der vorangegangenen Anlagenklassen zugeordnet werden konnte. Darunter 

fallen Grundstücke der Fließgewässer, Grünstreifen und Wohnbaufläche im Eigentum der 

Gemeinde. Als Ackerland werden alle landwirtschaftlich genutzten Flächen wie Äcker und 

Grünland bezeichnet. 

 

Die Bewertung des Grundvermögens erfolgte im 6-Jahreszeitraum vor dem 

Eröffnungsbilanzstichtag nach Anschaffungskosten. Außerhalb dieses Zeitraumes wurden, 

falls die Anschaffungs- und Herstellungskosten nur mit einem unverhältnismäßig hohem 

Aufwand oder gar nicht recherchiert werden konnten, Erfahrungswerte, basierend auf den 

Bodenrichtwerten des Gutachterausschuss, angesetzt. 

 

Für die Bewertung des Aufwuchses des Waldflächen wurde i.d.R. die Vereinfachungsregel 

des § 62 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 GemHVO herangezogen. 
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Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.506.045,08 EUR

Grundstücke mit Wohnbauten 220.684,97 EUR

Grundstücke mit Schulen 439.930,03 EUR

Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen 793.024,84 EUR
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen 
Betriebsgebäuden

52.405,24 EUR
 

Tabelle 3: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf 

denen sich benutzbare Gebäude befinden. Wohnbauten sind Gebäude, die zu Wohnzwecken 

genutzt werden, einschließlich aller zugehörigen Bauten und aller festen Einrichtungen, die 

üblicherweise in Wohnbauten aufzufinden sind. Dies betrifft zum Zeitpunkt der 

Eröffnungsbilanz mehrere Flurstücke mit dem einzig darauf befindlichen Wohnhaus in der  

Dorfstraße 5. 

 

Unter der Position Grundstücke mit Schulen ist das Gebäude und Grundstück der Schule 

inklusive des dazugehörigen Innenhofs in der Dorfstraße 2 aufgeführt. In den Kultur-, Sport- 

und Freizeitanlagen finden sich insbesondere die Spielplätze sowie die Sportfläche der Lage 

Dorfstraße inkl. Vereinshaus mit Feuerwehr und der Bolzplatz Heubuck. Die sonstigen Dienst- 

und Geschäftsgebäude beinhalten alle Gebäude, die keiner der anderen Nutzungen 

zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen alle Verwaltungs- und Betriebsgebäude, wie das 

Rathaus, der Bauhof sowie das Streusalzsilo und die dazugehörigen Grundstücke. Beim 

Grund und Boden der bebauten Grundstücke handelt es sich insgesamt um 12 gemeindliche 

Grundstücke. 

 

Die Bewertung der Gebäude erfolgte grundsätzlich nach den Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. Hierbei sind die Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und 

Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen anzusetzen. Soweit für die Herstellung 

bzw. der Erwerb eines Gebäudes keine Anschaffungs- und Herstellungskosten vorlagen, 

wurden Erfahrungswerte, auf Basis der Bodenrichtwerte zum Erwerbszeitpunkt, angesetzt 

 

Die Ermittlung der Erfahrungswerte erfolgte über die Rückindizierung der 

Gebäudeversicherungswerte von 1914. Die Gebäudeversicherungswerte wurden mit Hilfe des 
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Baukostenindex auf das Herstellungs- bzw. Erwerbsjahr umgerechnet. Anschließend wurden 

die Abschreibung und der aktuelle Restbuchwert des Gebäudes ermittelt. 

 

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 

 

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 2.769.413,45 EUR

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 112.108,00 EUR

Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen 606.776,81 EUR

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 807.642,27 EUR

Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen 1.209.053,75 EUR

Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 6.833,14 EUR

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 26.999,48 EUR  
Tabelle 4: Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 

 

Zum Infrastrukturvermögen zählen insbesondere die Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, 

Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen sowie Anlagen zur Abwasserableitung, 

Wasserversorgung und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Da das 

Infrastrukturvermögen bisher nur in den kostenrechnenden Einrichtungen Friedhof, 

Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, in der Anlagenbuchhaltung geführt wurde, 

musste der Großteil im Rahmen der Eröffnungsbilanz erstmalig bewertet werden. 

 

Die im Zeitraum der letzten sechs Jahre vor Eröffnungsbilanz hergestellten Straßen wurden 

grundsätzlich mit Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und bewertet. Die außerhalb 

dieses Zeitraumes erstellten Straßen wurden mit Erfahrungswerten bewertet.  

 

Hierzu wurden zur Ermittlung der Werte für Straßen, Wege und Plätze die gegebenen 

Pauschalwerte aus dem Leitfaden zur Bilanzierung für die einzelnen Straßenarten je 

Quadratmeter herangezogen. In diesem Durchschnittswert sind die Kosten für 

Straßenbegleitgrün, Feinbelag, Leitpfosten, Beschilderung, Gehwege, Radwege und 

Verkehrsinseln enthalten. Anhand des Baupreiskostenindex des Statistischen Bundesamtes 

wurde dieser Wert dann auf das Baujahr der konkreten Straße rückindiziert und mit der Anzahl 

der Quadratmeter der zu bewertenden Straße multipliziert. Die so ermittelten fiktiven 

Herstellungskosten je Straße wurden dann um die bis zum Eröffnungsbilanzstichtag 

aufgelaufenen Abschreibungen vermindert. Als Ergebnis flossen die dann so errechneten 

Restbuchwerte in die Eröffnungsbilanz ein. 
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In Horben werden folgende Straßenarten mit den entsprechenden Nutzungsdauern bzw. 

Abschreibungsdauern unterschieden: 

 

Straßenart Straßentyp Nutzungsdauer

Straßenart I
Schnellverkehrsstraße, 
Industriesammelstraßen

30 Jahre

Straßenart II
Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, 
Straße im Gewerbegebiet

30 Jahre

Straßenart III
Wohnsammelstraße, 
Fußgängerzone mit Ladeverkehr

40 Jahre

Straßenart IV
Anliegerstraße, Fußgängerzone, 
asphaltierte/ betonierte Feldwege

40 Jahre

Straßenart V
nicht asphaltierte/ betonierte Wege 
mit Unterbau

15 Jahre
 

Tabelle 5: Nutzungsdauern der einzelnen Straßenarten 

 

Die Bewertung der Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlagen sowie die 

infrastrukturellen Maßnahmen im Bestattungswesen wurden aus der kameralen 

Anlagenbuchhaltung übernommen. Hier wurde auf die Vereinfachungsregel des § 62 Abs. 1 

Satz 2 GemHVO zurückgegriffen, welche in Punkt 2 des Eröffnungsbilanzberichts bereits 

genauer erläutert wurde. 

 

 

Bauten auf fremden Grund und Boden 

 

Bauten auf fremden Grund und Boden 1,00 EUR

Bauten auf fremden Grund und Boden 1,00 EUR  
Tabelle 6: Bauten auf fremden Grund und Boden 

 

Fremde Grundstücke stehen im Eigentum eines Dritten und somit nicht im Eigentum der 

Gemeinde Horben. Die Kommune hat am Flst. 1/0 in der Dorfstraße 9 kein Erbbaurecht und 

auch keine sonstigen Rechte inne, womit dieses nicht bewertet wurde. Die Erstellung der 

Kirchturmuhr musste jedoch bewertet und aktiviert werden. Zum Zeitpunkt der 

Eröffnungsbilanz ist dieser Vermögensgegenstand vollständig abgeschrieben und mit einem 

Erinnerungswert erfasst. 
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Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 

 

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 104.148,08 EUR

Fahrzeuge 13.410,00 EUR

Technische Anlagen 90.738,08 EUR  
Tabelle 7: Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 

 

Bei den technischen Anlagen und Fahrzeugen wurde vor allem der Bestand der 

Wasserversorgung und des Bauhofes bewertet. Hierbei wurde generell die 

Vereinfachungsregelung des § 62 GemHVO herangezogen, wonach bei beweglichen 

Vermögensgegenständen, deren Anschaffung länger als sechs Jahre vor dem 

Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, von einer Erfassung und Bewertung abgesehen werden 

kann. Eine Ausnahme hierbei betrifft den Bereich Abwasserbeseitigung und 

Wasserversorgung. 

 

Bei der Bilanzposition „Fahrzeuge“ handelt es sich um den Salz- und Splittstreuer TS21. 

Innerhalb der Bilanzposition „Technische Anlagen“ finden sich ausschließlich nachfolgende 

Anlagen der Wasserversorgung: 

 

▪ Trinkwasser-Standrohr mit Systemtrenner 

▪ Hydraulische Ausrüstung im Hochbehälter Dorf 

▪ Hydraulische Ausrüstung Zwischenbehälter (Münzenried) 

▪ UV-Desinfektionsanlage 

▪ Trübungs-Messung Monitor 

▪ Trockenläufer-Standard-Einzelpumpe 

 

 
Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.870,55 EUR

Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.870,55 EUR  
Tabelle 8: Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 

Teil der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind insbesondere die Einrichtungsgegenstände 

und die EDV-Ausstattungen der Grundschule, des Rathauses und Feuerwehr sowie des 

Bauhofs und der Wasserversorgung. 
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Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde von der Vereinfachungsregelung des  

§ 62 GemHVO Gebrauch gemacht, wonach bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren 

Anschaffung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, von einer 

Erfassung und Bewertung abgesehen werden kann. Ansonsten wurden die im Zeitraum von 

sechs Jahren vor der Eröffnungsbilanz zugegangenen Betriebs- und Geschäftsausstattungen 

mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Eine Ausnahme hierbei betrifft den 

Bereich Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung. 

 
 

Vorräte 
 

Vorräte 8.248,59 EUR

Rohstoffe/Fertigungsmaterial 5.426,88 EUR

Betriebsstoffe 2.821,71 EUR  
Tabelle 9: Vorräte 

 
Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der 

Kommune dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe. Die Bewertung der Vorräte 

erfolgte zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Es gelten die allgemeinen 

Vereinfachungsmöglichkeiten. 

 

Relevante Vorräte der Gemeinde Horben belaufen sich zum Eröffnungsbilanzstichtag auf den 

Streusalz-, Heizöl-, Diesel- und Pelletsbestand. 

 
 
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.915,74 EUR

Anlagen im Bau 1.915,74 EUR  
Tabelle 10: Anlagen im Bau 

 
Hier werden diejenigen (Bau-) Maßnahmen abgebildet, die sich zum Eröffnungsbilanzstichtag 

in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht 

abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem 

späteren Zeitpunkt den konkreten Bilanzpositionen zugeordnet.  

 

Hierbei handelt es sich um Anzahlungen im Zusammenhang mit der Anschaffung eines 

Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr in Horben.  
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4.1.2 Finanzvermögen 

 

Finanzvermögen 606.307,30 EUR

Beteiligungen 24.187,41 EUR

Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 124.083,90 EUR

Privatrechtliche Forderungen 458.035,99 EUR  
Tabelle 11: Finanzvermögen 

 

 

Finanzvermögen

Beteiligungen

Öffentlich-rechtl. Forderungen
und Forderungen aus
Transferleistungen

Privatrechtliche Forderungen

 
Abbildung 3: Grafische Darstellung des Finanzvermögens 
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Beteiligungen 

 

Beteiligungen 24.187,41 EUR

Beteiligungen 24.187,41 EUR  
Tabelle 12: Beteiligungen 

 

Hier werden die Beteiligungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine 

längerfristige Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden 

Einfluss auszuüben.  

 

Hierbei handelt es sich um Beteiligungen an nachfolgenden Unternehmungen: 

 

▪ Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) 

▪ Komm.ONE 

▪ Abwasserzweckverband „Breisgauer Bucht“ 

 
 

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 

 

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus 
Transferleistungen

124.083,90 EUR

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 109.610,73 EUR

Steuerforderungen 14.078,09 EUR

Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen 395,08 EUR  
Tabelle 13: Öffentlich-rechtliche Forderungen 

 

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der 

Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren (u.a. 

Abwasser- und Wasserendabrechnung für das Abrechnungsjahr 2019) und Beiträgen sowie 

aus Steuer- und übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen zusammen. 
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Privatrechtliche Forderungen 

 

Privatrechtliche Forderungen 458.035,99 EUR

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung 36.000,16 EUR

Vorsteuer 16.209,11 EUR

Übrige privatrechtliche Forderungen (auch Bestand liquide Mittel) 405.826,72 EUR  
Tabelle 14: Privatrechtliche Forderungen 

 

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines 

Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem 

Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.  

Eine wesentliche Position bildet hierbei die übrige privatrechtliche Forderung gegenüber der 

Verwaltungsgemeinschaft Hexental, welcher die Kassengeschäfte der Gemeinde übernimmt 

und die Liquidität dieser ausweist (Betrag: 404.305,28 EUR). 
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4.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung 

 

Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) und Sonderposten für 
geleistete Investitionszuschüsse

283.430,97 EUR

Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) 84.038,77 EUR

Sonderposten für geleistete Zuwendungen 199.392,20 EUR  
Tabelle 15: Aktive Rechnungsabgrenzung 

 

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 01.01.2020 geleisteten 

Auszahlungen ausgewiesen, soweit diese Aufwand für die Zeit danach darstellen  

(§ 48 Abs. 1 GemHVO). Im Rahmen der Eröffnungsbilanz handelt es sich bei diesem Posten 

zum einen um die Beamtengehälter für Januar 2020, die bereits Ende Dezember 2019 

ausbezahlt wurden und zum anderen um die in Vorjahren geleisteten Sonderzahlungen an 

den KVBW (Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg) i.H.v.  75.565,09 EUR. 

 

Die geleisteten Investitionszuschüsse werden unter der aktiven Rechnungsabgrenzung 

bilanziert. Für die Eröffnungsbilanz wird grundsätzlich auf den Ansatz von geleisteten 

Investitionszuschüssen verzichtet. Eine Ausnahme jedoch gibt es bei den Produkten 

Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung. Hier wurden die Werte aus der kameralen 

Anlagenbuchhaltung übernommen, da die Abschreibungen hieraus gebührenfähiger Aufwand 

darstellen.  
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 Erläuterungen zur Passivseite 

4.2.1 Kapitalposition 

 

Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des 
ordentlichen Ergebnisses)

2.707.533,46 EUR

Basiskapital 2.707.533,46 EUR  
Tabelle 16: Eigenkapital 

 

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag 

zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, 

Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der 

Passivseite der Bilanz.  

 

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 48,55 Prozent. 
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4.2.2 Sonderposten 

 

Sonderposten 2.516.147,03 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für 
Vermögensgegenstände (Investitionszuweisungen)

1.438.253,69 EUR

Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten 497.017,96 EUR

Sonstige Sonderposten 580.875,38 EUR  
Tabelle 17: Sonderposten 

 

Sonderposten

Sonderposten aus
Zuwendungen und Umlagen
für Vermögensgegenstände
(Investitionszuweisungen)

Sonderposten aus Beiträgen
und ähnl. Entgelten

Sonstige Sonderposten

 
Abbildung 4: Grafische Darstellung der Sonderposten 

 

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Gemeinde für 

Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und 

Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat. 

 

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von 

Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen 

nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten 

passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts 

korrespondierend ertragswirksam aufgelöst. 
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Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge 

nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. 

Erschließungsverträge und Ablösungen. Sonderposten für Sonstiges beinhalten insbesondere 

den unentgeltlichen Vermögenserwerb (insbesondere Straßen, Abwasser- und 

Wasserleitungen von Erschließungsträgern hergestellt). Wie die Investitionszuweisungen 

werden auch die Investitionsbeiträge nach dem Brutto-Prinzip passiviert und entsprechend in 

der Bilanz auf der Passivseite dargestellt. 

 

 

4.2.3 Verbindlichkeiten 

 

Verbindlichkeiten 96.260,30 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 82.975,04 EUR

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 11.058,30 EUR

Sonstige Verbindlichkeiten 2.226,96 EUR  
Tabelle 18: Verbindlichkeiten 

 

 

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen

Sonstige Verbindlichkeiten

 
Abbildung 5: Grafische Darstellung der Verbindlichkeiten 
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 82.975,04 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 82.975,04 EUR  
Tabelle 19: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

 

Unter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fallen die Verpflichtungen, die daraus 

resultieren, dass vertragliche Pflichten noch nicht oder nur teilweise erfüllt wurden. Durch die 

Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden hier insbesondere Verbindlichkeiten aus der 

periodengerechten Zuordnung bilanziert. 

 

 

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 

 

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 11.058,30 EUR

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 11.058,30 EUR  
Tabelle 20: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 

 

Eine Transferleistung ist eine Zuwendung, die ein Dritter erhält, ohne eine ökonomische 

Gegenleistung erbringen zu müssen. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen liegen 

insbesondere dann vor, wenn eine konkrete Zahlungsverpflichtung der Kommune aus 

Transferaufwendungen entsteht. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um 

Verbindlichkeiten aus der Periodenabgrenzung im Zuge der Umstellung auf die kommunale 

Doppik. 

 

 

Sonstige Verbindlichkeiten 

 

Sonstige Verbindlichkeiten 2.226,96 EUR

Sonstige Verbindlichkeiten 2.226,96 EUR  
Tabelle 21: Sonstige Verbindlichkeiten 

 

Unter die Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten fallen alle weiteren Verbindlichkeiten, 

welche nicht unter die vorher genannten Positionen fallen. Hierbei handelt es sich um Lohn- 

und Umsatzsteuerverbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus der Benutzung der 

Atemschutzanlage in 2019. 
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4.2.4 Rückstellungen 

 

Rückstellungen 190.204,73 EUR

Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen 
Gebührenüberschüssen

190.204,73 EUR

Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO

 
Tabelle 22: Rückstellungen 

 

Unter Rückstellungen werden Aufwendungen, bei denen zum Bilanzstichtag die Höhe und/ 

oder der Zahlungszeitpunkt noch nicht genau bekannt sind, ausgewiesen. 

 

In § 41 Abs. 1 GemHVO sind die zu bildenden Pflichtrückstellungen abschließend aufgeführt.  

Innerhalb dieser Bilanzposition sind die ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüsse des 

Bemessungszeitraums 2018 – 2019 für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung, 

sowie der Überschuss aus dem Bereich der Schmutzwasserbeseitigung für den 

Kalkulationszeitraum 2016 – 2017, ausgewiesen. 
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4.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung 

 

Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) 67.114,67 EUR

Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) 67.114,67 EUR  
Tabelle 23: Passive Rechnungsabgrenzung 

 

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem 

Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2020 bilanziert, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach 

diesem Tag darstellen.  

 

Davon betroffen sind hierbei die im Friedhofsbereich vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, 

die in vollem Umfang bereits bei der Bestattung für die Folgejahre entrichtet werden. Durch 

die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag 

den betreffenden Folgejahren zugerechnet. 
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5 Anhang 

 

Nachfolgend werden gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO die Pflichtangaben zum Anhang dargestellt. 

 

 

 Organe der Gemeinde Horben zum 01.01.2020 

 

Bürgermeister: 

Herr Dr. Bröcker, Benjamin 

 

Mitglieder des Gemeinderats: 

Herr Amann, Hans-Peter 

Herr Berger, Orlando 

Herr Buttenmüller, Hans-Peter 

Frau Dr. Donauer, Katrin 

Herr Kindle, Benjamin 

Frau Kurz, Maria 

Herr Rees, Alexander 

Herr Roth, Boas 

Herr Volle, Henning 

Herr Wießler, Thomas 
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 Übersicht über die angewandten Bilanzierungswahlrechte 

Wahlrecht Rechtsgrundlage
Anwendung in

der Vermögensrechnung 

Umfang der 
Herstellungskosten

§ 44 Abs. 2 und 3 
GemHVO

Bei der Berechnung der 
Herstellungskosten wurde auf den 
Ansatz von Verwaltungs-, Material- 
und Fertigungsgemeinkosten 
verzichtet.

Ausnahmen vom Grundsatz der 
Einzelerfassung

§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. 
§ 37 Abs. 2 und 3 
GemHVO

Festwert für Aufwuchs

Bilanzierung von erhaltenen 
Investitionszuweisungen und 
Investitionsbeiträgen nach der 
Brutto- oder der Nettomethode

§ 40 Abs. 4 Satz 2 
GemHVO

Empfangene 
Investitionszuweisungen und -
beiträge werden als Sonderposten in 
der Bilanz ausgewiesen und 
entsprechend der 
betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer des 
korrespondierenden 
Vermögensgegenstandes aufgelöst. 
(Bruttomethode)

Wahlrechte beim Ansatz von 
aktiven Rechnungs-
abgrenzungsposten

§ 48 Abs. 3 und
Abs. 1 Satz 2 GemHVO

Beamtenbezüge

Befreiung von der 
Inventarisierung und der 
Bilanzierung bei geringwertigen 
Vermögensgegenständen

§ 46 Abs. 2 i.V.m.
§ 38 Abs. 4 GemHVO

Bewegliche Vermögensgegenstände 
des Sachvermögens, deren 
Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten im Einzelfall 
800 EUR ohne Mehrwertsteuer nicht 
überschreiten (geringwertige 
Wirtschaftsgüter) werden als 
ordentlicher Aufwand behandelt.

Ansatz von Rückstellungen § 41 Abs. 1 und 2 
GemHVO

Neben dem Ansatz von 
Pflichtrückstellungen (Gebühren-
überschüsse) wurde von dem 
Wahlrecht Gebrauch gemacht, keine 
weiteren Rückstellungen 
(Wahlrückstellungen) zu bilden.

 
Tabelle 24: Angewandte Bilanzierungswahlrechte 
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 Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW 

 

Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil an der Pensionsrückstellung beim KVBW gemäß 

§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO 404.489,00 EUR. 

 

 

 Haushaltsübertragungen und Kreditermächtigungen 

 

Zum Eröffnungsbilanzstichtag wurden weder Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2  

Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO gebildet noch gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO 

Kreditermächtigungen nicht in Anspruch genommen. 

 

 

 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 

 

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum 

Stichtag 31.12.2019 nicht vor. 
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 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen 

 

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen                       24.187,41 EUR 
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband 150,00 EUR
Komm.ONE 5.700,07 EUR
Abwasserzweckverband "Breisgauer Bucht" 18.337,34 EUR  

Tabelle 25: Übersicht der Beteiligungen 

 
 

 Haftungsverhältnisse 

 

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus 

Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf 

grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. 

 

Zum 01.01.2020 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den 

Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg. Der Stand der Restschuld 

zum Eröffnungsbilanzstichtag beträgt 363.031,62 EUR. 
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 Übersicht über den Stand der Rückstellungen 

 

Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO                     190.204,73 EUR 
Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                    -   EUR 
Unterhaltsvorschussrückstellungen                                    -   EUR 
Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Deponien                                    -   EUR 
Gebührenüberschussrückstellungen                     190.204,73 EUR 
Altlastensanierungsrückstellungen                                    -   EUR 
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus 
Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen 
Gerichtsverfahren

                                   -   EUR 

 
Tabelle 26: Übersicht der Rückstellungen 
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6 Anlagen zum Anhang 

 Anlagenübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO 

 

Anlagenübersicht zum 01.01.2020 Restbuchwert 
EUR

1.2 Sachvermögen (ohne Vorräte) 4.679.273,33
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 277.879,43
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.506.045,08
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 2.769.413,45
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 104.148,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.870,55
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.915,74

1.3 Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) 24.187,41
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände 24.187,41

Summe Anlagevermögen 4.703.460,74  
Tabelle 27: Anlagenübersicht 
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 Forderungsübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO 

 

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre

Öffentlich-rechtliche 
Forderungen

     124.083,90 EUR       83.761,95 EUR               -   EUR  40.321,95 EUR 

Privatrechtliche 
Forderungen

     458.035,99 EUR     458.035,99 EUR               -   EUR               -   EUR 

Summe      582.119,89 EUR     541.797,94 EUR               -   EUR  40.321,95 EUR 

Restlaufzeit

Art der 
Forderungen

Gesamtbetrag am 
01.01. des 

Haushaltsjahres

 
Tabelle 28: Forderungsübersicht 
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 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO 

 

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen 
und Leistungen

    82.975,04 EUR     82.975,04 EUR                 -   EUR                 -   EUR 

Verbindlichkeiten 
aus 
Transferleistungen

    11.058,30 EUR     11.058,30 EUR                 -   EUR                 -   EUR 

Sonstige 
Verbindlichkeiten

      2.226,96 EUR       2.226,96 EUR                 -   EUR                 -   EUR 

Summe     96.260,30 EUR     96.260,30 EUR                 -   EUR                 -   EUR 

Restlaufzeit

Art der 
Verbindlichkeit

 Gesamtbetrag 
am 01.01. des 

Haushaltsjahres 

 
Tabelle 29: Schuldenübersicht 
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Egbert Bopp

Von: Bröcker Benjamin

Gesendet: Donnerstag, 21. Oktober 2021 16:03

An: Ebner Doris

Cc: Egbert Bopp

Betreff: HHplan 2022

Liebe Frau Ebner, 

 

im Nachgang zu unseren Haushaltsberatungen möchte ich Ihnen mitteilen, was wir fürs nächste Jahr beschlossen 

haben. 

 

20.000 € Gutachterkosten für die Beauftragung des „Technischen Zentrums Wasser“ für ein Gutachten zur 

Wasserversorgung in Horben 

15.000 € Kosten für die Grobplanung und Workshop-Phase Schule Kindergarten; 2023 dann Beginn der Umsetzung 

geplant (Kredit und Förderungen müssen eingeplant werden). 

5000 € Gutachterkosten für die Planung der Entwässerung des Leimiwegs. 

 

Ob es zu einem Verkaufserlös für Langackern 2 schon in 2022 kommt ist unklar. Es wäre doch kein Problem, hier 

keinen Ansatz zu haben, aber dennoch evtl. zu verkaufen oder? Wäre dann halt außerplanmässig. 

Anhänger für die Feuerwehr – gab es hier schon eine Info von Kommandant Brauner an Sie? Wenn nein, wäre ich 

dankbar, wenn Sie ihn direkt anfragen könnten. (Christian Brauner brauner@brauner.org) 

 

Bitte nehmen Sie einmal Kontakt mit dem ZV Breitband auf, ob von dort Kosten kommen. Die wollen im Frühjahr die 

Baumaßnahmen starten, wurde mir mitgeteilt. 

 

Abhängig vom Ergebnis 2020 müssen wir über die Grundsteuer reden. Es wäre super, wenn wir das Ergebnis 2020 

noch dieses Jahr bekommen, um es in den HHplan 2022 einfließen lassen zu können. Ich gebe zu, das ist nahezu 

zwingend. 

Ebenfalls müssen wir über die Gebühren in der Betreuung reden. Wer ist für die Kalkulation zuständig? Könnte das 

in MH für uns übernommen werden? 

 

Ansonsten bleibt alles beim alten. Ich würde aber nochmal die einzelnen Haushaltsposten Stück für Stück 

durchgehen und die Ansätze korrigieren wollen – geht aber erst, wenn ich ein Ergebnis 2020 habe und auch 2021 

zumindest ansatzweise erkennbar ist. Wann wäre der spätestmögliche Zeitpunkt, Ihnen diese Daten zu liefern? 

 

Danke für Ihren Einsatz 

BB 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Benjamin Bröcker 

- Bürgermeister - 

Gemeinde Horben 

Bürgermeisteramt 

Sekretariat:     +49 (761) 211698 - 31 
Fax: +49 (761) 211698 - 32 
E-Mail persönlich: broecker@horben.de 
Besuchen Sie uns im Internet: 
www.horben.de 
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Gemeinde Horben 

vertreten durch  

Bürgermeister Dr. Benjamin Bröcker 

Dorfstraße 2; 79289 Horben 

  

  

  

Informationen in dieser Nachricht sind vertraulich und ausschließlich für den Adressaten bestimmt.  
Kenntnisnahme durch Dritte ist unzulässig. Die Erstellung von Kopien oder das Weiterleiten an weitere,  
nicht originäre und benannte Adressaten ist nicht vorgesehen und kann ungesetzlich sein. Die Meinung  
in dieser Nachricht stellen lediglich die Meinungen des Senders dar. Falls Sie vermuten, dass diese  
Nachricht verändert wurde, setzen Sie sich mit dem Absender in Verbindung. Die Gemeinde Horben  
übernimmt ohne weitere Überprüfung keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts. 
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Gremium  

 
 

Gemeinderat 
Sitzung Öffentlich 
Sitzungstag 09.11.2021  
Aktenzeichen 210.0 
Bearbeiter BM Dr. Bröcker 

Beratungsvorlage Nr.  47/2021 
 
Beratungsvorlage zu TOP 2 
 

Grundschule und Kindergarten Horben 

a) Sachstandsbericht des Staatlichen Schulamts Freiburg 
b) Beratung und Beschlussfassung über die Beauftragung des Büros xs- 
     Architekten, Staufen mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts 

 
I. Sachverhalt: 

Der Elternbeirat der Grundschule Horben und der Arbeitskreis „U 10 - Betreuung in 
Horben“ haben mit Schreiben vom 24.05.2021 gemeinsam den Antrag gestellt, das 
Thema „Zukunftsfähige Grundschule“ im Gemeinderat aufzugreifen und eine ent-
sprechende Planung und Umsetzung in Angriff zu nehmen.  

In der Sitzung vom 22.06.2021 sprach sich der Gemeinderat für den Schulstandort 
Horben aus und beschloss grundsätzlich, die notwendigen Maßnahmen zur Moderni-
sierung und langfristigen Sicherung der pädagogischen Qualität anzugehen und ent-
sprechende Mittel vorbehaltlich der endgültigen Haushaltsberatungen in den Haus-
halt einzustellen. Gleiches wurde für den Kindergartenstandort beschlossen. 

Die Verwaltung wurde beauftragt, ein geeignetes Planungskonzept zur zeitnahen 
Umsetzung zu erstellen und dem Gemeinderat vorzustellen. 

Am 12.10.2021 wurden 2 Architekturbüros in die Ratssitzung eingeladen und erhiel-
ten die Gelegenheit zur Vorstellung. 

Nunmehr soll die Erstellung der Planung dem Büro xs-Architekten aus Staufen über-
tragen werden. Von vornherein sollen alle Beteiligten, d.h. Schule, Kindergarten, 
Vereine, Feuerwehr sowie die Verwaltung und der Gemeinderat, in die Planung ein-
bezogen werden, um eine sinnvolle Gesamtlösung zu finden. 

 

III. Beschlussvorschlag: 

Das Büro xs-Architekten wird gemäß dem Angebot in der Anlage 1 beauftragt, eine 
bauliche Grundlagenermittlung vorzunehmen sowie mit allen beteiligten Raumnut-
zern Workshops durchzuführen, um ein Sanierungskonzept zu erstellen. 

Anlage: 

Angebot der Firma xs-Architekten, Staufen 
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Gremium  

 
 

Gemeinderat 
Sitzung Öffentlich 
Sitzungstag 09.11.2021  
Aktenzeichen 621.4 
Bearbeiter BM Dr. Bröcker 

Beratungsvorlage Nr.  48/2021 
 
 
Beratungsvorlage zu TOP 3 

 

Städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Horben – Konzept des Gemeinde-

rats 

- Beratung und Beschlussfassung - 

 
I.  Sachverhalt 

Der Gemeinderat hatte zunächst für den Teilbereich „Langackern II“ in öffentlichen 
Sitzungen von Dezember 2019, April 2020 und Juli 2020 einen Aufstellungsbe-
schluss sowie die Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen.  

Der Gemeinderat beschloss aufgrund verschiedener Ansichten über die weitere bau-
liche Entwicklung Horbens in seiner öffentlichen Sitzung vom 15.12.2020, die Pla-
nungen auf bisherigem Stand vorläufig „einzufrieren“ und zunächst keine weiteren 
kostenauslösenden Maßnahmen durchzuführen. Seither geschahen keine weiteren 
Planungsschritte.  

Am 01.10.2021 traf der Gemeinderat sich zu einer internen Beratung, um über die 
bauliche Entwicklung Horbens im Gesamtkonzept zu sprechen. Ziel des Treffens war 
es, sich auf eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu einigen, die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung ge-
genüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl 
der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleistet.  

Dabei sprach sich nach einer Ortsbegehung und einer beratenden Sitzung die ganz 
überwiegende Mehrheit der Ratsmitglieder dafür aus, dass die weitere Bebauung in 
der Gemeinde Horben moderat von statten gehen soll. Konkret wurde von der Mehr-
heit der Ratsmitglieder ein Kompromiss befürwortet, dass die Flurstücke 7/3 und 

162/8 (evtl. mit einem kleinen Zusatz auf FlSt. 162) einer Bebauung zugeführt 

werden sollen und das Baugebiet Langackern II in einer kleineren Version ver-

wirklicht werden soll. Rechtlich handelt es sich dabei um 3 selbstständige Verfah-
ren. Diese bauliche Entwicklung soll dann für die kurz- und mittelfristige Zukunft vor-
behaltlich rechtlich zulässiger Innenverdichtungen durch Private abschließend sein.  

Zur Vorbereitung der 3 separaten Verfahren werden diverse Gemeinderatsbeschlüs-
se öffentlich zu fassen sein. Abstimmungen mit dem Landratsamt werden notwendig 
sein. Dazu ist bereits eine Videokonferenz mit den Fachbereichen Baurecht und 
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Denkmalschutz sowie Naturschutz terminiert. Zunächst soll mit diesem Tagesord-
nungspunkt der Grundsatzbeschluss vom 15.12.2020 aufgehoben und ein neuer 
Grundsatzbeschluss gefasst werden, um eine Grundlage für die weitere Planung 
wiederherzustellen und der Verwaltung eine sichere Beschlussgrundlage zu geben, 
auf der dieser Kompromiss mit dem Landratsamt besprochen und dann umgesetzt 
wird. 

II. Weiterer Verlauf 

Für die Flurstücke 7/3 und 162/8 beabsichtigt die Verwaltung, unter Einbeziehung 
des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald städtebauliche Verträge mit den Bau-
interessenten zur Kostenübernahme zu schließen, die Firma fsp dann mit der Ausar-
beitung zu beauftragen und sodann in kommenden Sitzungen die entsprechenden 
Satzungsbeschlüsse zu fassen.  

Für das Baugebiet Langackern II ist sodann beabsichtigt, nach einem weiteren inter-
nen Abstimmungsgespräch am 23.11.2021 um 18.30 Uhr (zur weiteren Klärung hin-
sichtlich der FNP-Änderung und der baulichen Zielsetzungen) mit dem Gemeinderat 
und dem Büro fsp eine öffentliche Informationsveranstaltung zur Bebauungsplanung 
durchzuführen.  

 
III. Beschlussvorschlag 

 

1. Der Gemeinderat beschließt, dass das Flurstück 7/3 einer Bebauung zu-

geführt werden soll und beauftragt die Verwaltung, die entsprechenden 

Satzungsbeschlüsse vorzubereiten. 

 

2. Der Gemeinderat beschließt, dass das Flurstück 162/8 sowie 162 (Teil – 

siehe Anlage 2) einer Bebauung zugeführt werden soll und beauftragt die 

Verwaltung, die entsprechenden Satzungsbeschlüsse vorzubereiten. 

 

3. Der Gemeinderat beschließt die Wiederaufnahme der Planungen für das 

Baugebiet „Langackern II“. Der Beschluss vom 15.12.2020, Ziffer 1, wird 

aufgehoben. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Schritte zu ko-

ordinieren. 

 
Anlagen: 
1.Plan FlSt 7/3 

2. Plan FlSt. 162 und 162/8 
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Gremium  

 
 

Gemeinderat 
Sitzung Öffentlich 
Sitzungstag 09.11.2021  
Aktenzeichen 815 
Bearbeiter BM Dr. Bröcker 

Beratungsvorlage Nr.  48a/2021 
 
 
Beratungsvorlage zu TOP 4 

 

Wasserversorgung in der Gemeinde Horben 

- Beauftragung des Technikzentrums Wasser (TZW) 

- Sachstandsbericht zum Vertrag mit dem Zweckverband Wasserversorgung  

   Hexental -  

- Beratung und Beschlussfassung - 

 
I.  Sachverhalt 

 
Die Wasserversorgung in der Gemeinde Horben ist seit vielen Jahren Gegenstand 
von Beratungen im Gemeinderat. Bereits im Zuge der Sanierung im Dorfstraße im 
Jahr 2016 wurde in einem Gutachten festgestellt, dass die etwa 110 Jahre alte Was-
serleitung aus Gussrohren aufgrund ihres Alters und der in der damaligen Zeit ver-
wendeten Dichtung nicht mehr als zuverlässig bezeichnet werden kann. Die Leis-
tungsfähigkeit genügt nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Löschwasser-
versorgung.  
 
Im Lichte des Schreibens des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental (Anlage 
1) vom 30.04.2021, in dem eine Kostenbeteiligung von 17.949,58 € durch die Ge-
meinde gefordert wurde, ist aus Sicht der Verwaltung grundsätzlich zu prüfen, welche 
Möglichkeiten bestehen, eine zukunftssichere Wasserversorgung zu gewährleisten. 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte hier das DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW) 
beauftragt werden (Anlage 2). 
 
 
II. Beschlussvorschlag 

 

Der Gemeinderat beschließt, das DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW) 

gemäß Anlage 2 zu beauftragen. 

 

 

Anlagen:  

1. Schreiben des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental 
2. Angebot des DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW) 
3. Antwortschreiben der Gemeinde Horben an den Zweckverband 
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Das Technologiezentrum Wasser ist eine  
Einrichtung des DVGW Deutscher Verein  

des Gas- und Wasserfaches e. V. 

- Technisch-wissenschaftlicher Verein -  
 
Geschäftsführer des TZW: 
Dr. Josef Klinger 

 Technologiezentrum Wasser 
Karlsruher Straße 84 
76139 Karlsruhe, Germany 
 
T +49 (0)721 9678-0 
F +49 (0)721 9678-101 
info@tzw.de, www.tzw.de  

 Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt eG 
Adlerstraße 1, 68794 Oberhausen 
BIC: GENO DE 61 ORH 
IBAN: DE53 6639 1600 0013 1919 13 
 
USt.ID-Nr. (VAT): DE 114 341 970 
Steuer-Nr. : 206 5887 0745 

 

 
 
 
 
Angebot   Prüfung und Bewertung von Varianten der zukünftigen Trinkwasserversor-

gung der Gemeinde Horben 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Bröcker, 
 
die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Horben wird sowohl von eigenen Quellen als auch 
von Trinkwasser des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental als Fremdbezug sicherge-
stellt. Durch den Neubau des Gesundheitsressort Freiburg und den Rückgang der sommerli-
chen Quellschüttungen in den letzten Jahren, wurden von der Gemeinde Horben bereits ver-
schiedenen Varianten erörtert, wie die zukünftige Trinkwasserversorgung aufgestellt sein könn-
te. Um diese Varianten aus fachlicher Sicht zu prüfen und zu bewerten, unterbreiten wir Ihnen 
folgendes Angebot:  
 
Pos. 1 Bestandsaufnahme 
 
Ermittlung und Dokumentation der Trinkwasserversorgungssituation der Gemeinde Horben in 
Hinblick auf:  

- Wassermengen (Quellschüttungen, aktueller und zukünftiger Bedarf, Fremdwasser-
bezug) 

- Rohwassersituation (phys.-chem. Beschaffenheit und anthropogene Belastungen) 
- Aufbereitungs- und Fördertechnik  
- Speicheranlagen  
- Abfrage des baulichen Zustandes der Anlagen 
- Abfrage des durchschnittlichen Alters des Verteilungsnetzes sowie der prozentualen 

Erneuerungsraten der letzten 10 Jahre 
- Trinkwasserbeschaffenheit (TrinkwV, Mischbarkeit) 
- Notversorgung 

 

Technologiezentrum Wasser – Karlsruher Straße 84 – 76139 Karlsruhe 

Gemeinde Horben  
Herrn Bürgermeister Dr. Bröcker 
Dorfstraße 2  
79289 Horben 
 
 
 
 

Standort Karlsruhe  

Ihr Zeichen/Nachricht vom  

Unser Zeichen/Nachricht vom STK/St/PM/ang21075 

Abteilung Wasserversorgung 

Bearbeiter Dr. Stefan Stauder 

Durchwahl +49 (0)721 9678-122 

Fax +49 (0)721 9678-109 

E-Mail stefan.stauder@tzw.de 

 
02.11.2021 

 
 

- 

 

- 
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Diese Leistungen beinhalten  
- die Durchsicht und Auswertung von zur Verfügung gestellten Analysendaten  
- die Vor-Ort-Begehung der Gewinnungs- und Speicheranlagen 

 
  € 7.500,00 
 
Pos. 2  Darstellung und Bewertung verschiedener Versorgungskonzepte 
 
Die von der Gemeinde betrachteten Versorgungsvarianten werden dargestellt und hinsichtlich 
Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit sowie der Trinkwasserbeschaffenheit bewertet. Gege-
benenfalls werden weitere Varianten ausgearbeitet und bewertet.  
 
Bei der Versorgung mit unterschiedlichen Trinkwässern werden auch korrosions-chemische 
Aspekte bezüglich der Mischbarkeit der Wässer betrachtet.  
 
Als Ergebnis der Variantenstudie werden Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise abge-
leitet.  
 
  € 12.000,00 
 
Pos. 3 Projektpräsentationen / Teilnahme an Sitzungen von Gremien 
 
Teilnahme an Projektbesprechungen mit Ergebnispräsentation bzw. an Sitzungen von Gremien 
einschließlich Vorbereitung bzw. Ausarbeitung einer Besprechungsniederschrift und Reisekos-
ten  
 
pro Termin  

  €  950,00 
 
Bei einer Online-Präsentation veranschlagen wir pro Termin 

  €  500,00 
 
 
Der Preis versteht sich zuzüglich Mehrwertsteuer.  
 
An dieses Angebot halten wir uns drei Monate gebunden. Im Übrigen gelten unsere Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen, die auf unserer Homepage eingesehen werden können 
(https://tzw.de/agb). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
i. V. Dr.-Ing. Marcel Riegel  i. A. Dr.-Ing. Stefan Stauder              
Sachgebietsleiter   Sachgebiet 
Struktur- und Technologiekonzepte  Struktur- und Technologiekonzepte 
  
 

https://tzw.de/agb






 1

Gremium  
 
 

Gemeinderat 
Sitzung Öffentlich 
Sitzungstag 09.11.2021 
Aktenzeichen 021.27; 022.31:3-03.00 
Bearbeiter BM Dr. Bröcker 
Beratungsvorlage  49/2021 

 
 
Beratungsvorlage zu TOP 5 
 
Etablierung eines BürgerInnenrats zum Thema „100 % Erneuerbare Energie in 
der Region Freiburg“ 
- Beratung und Beschlussfassung 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Klimawandel stellt Städte und Gemeinden als zentrale Akteure bei der Bewälti-
gung der Folgen des Klimawandels und der Umsetzung von Maßnahmen zur Klima-
folgenanpassung vor große Herausforderungen. Um ihre in wichtigen Klimaschutz-
maßnahmen auf Gemeindegemarkungen begrenzte Zuständigkeit gebietsübergrei-
fend auszuweiten, gewinnt interkommunale Zusammenarbeit zunehmend an Bedeu-
tung. 

Der Vorschlag, einen regionsumfassenden KlimabürgerInnenrat in Freiburg zu imple-
mentieren, wurde erstmals in der Fachgruppe Umwelt der Region Freiburg im Novem-
ber 2020 eingebracht. Als Auslöser für die Überlegungen wurden dabei die voran-
schreitende Klimakrise und die verstärkte Forderung von direkten Mitwirkungsmöglich-
keiten angeführt. Was für die Region Freiburg noch als Pilotprojekt erscheinen mag, 
hat sich in Ländern wie Irland, Kanada, Belgien und Australien als international aner-
kanntes Demokratieinstrument zur Stärkung der repräsentativen Demokratie erwiesen 
und bewährt.  

Nach mehreren Vorgesprächen halten viele Städte und Gemeinden aus der Region 
Freiburg die Implementierung eines zeitlich begrenzten Klimabürger_innenrates zur 
Bearbeitung des Themas „100 % Erneuer-bare Energien Region Freiburg“ für sehr 
begrüßenswert.  

 

1. Konzept 

Ziel ist, zu dem festgelegten Thema gemeindeübergreifende Lösungsansätze in Form 
von Empfehlungen auszuarbeiten, die dann den jeweiligen Gemeinderäten als wich-
tige Informations- und Handlungsgrundlage für die weiteren klimapolitischen Entschei-
dungen dienen sollen. 

Der Bürger_innenrat selbst setzt sich aus zufällig gelosten und danach repräsentativ 
ausgewählten Personen zusammen, die nach einem gemeinsamen, mehrere Tage 
umfassenden Konsultationsprozess durch eine professionelle fachliche Begleitung 
und Moderation dazu befähigt werden, Handlungsempfehlungen zu einem bestimmten 
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Thema zu erarbeiten und zu gewichten bzw. zu priorisieren (z. B. Maßnahme X Zu-
stimmung von 78 % der Teilnehmer, Maßnahme Y Zustimmung von 54 % der Teilneh-
mer usw.). Die dadurch entstandenen Handlungsempfehlungen sollen dann den poli-
tischen Gremien (hier: Gemeinderäte der beteiligten Städte und Gemeinden) als Infor-
mationsgrundlage und Diskussionsbasis für eine mögliche Umsetzung der eingebrach-
ten Empfehlungen dienen.  

Der Klimabürger_innenrat Region Freiburg soll die Gesamtanzahl von ca. 100 Perso-
nen nicht übersteigen und zunächst an drei Samstagsterminen, mit Ausweitungsoption 
auf sechs Samstagstermine, zu einem klar abgegrenzten Thema tagen.  

Um eine angemessene Repräsentation von Stadt und Umland sowie von kleinen wie 
großen Städten und Gemeinden sicherzustellen und regional eine möglichst breite Be-
völkerungsschicht miteinzubeziehen, wird eine Verteilung der in den Bürger_innenrat 
zu berufenden Einwohner_innen zu 1/3 aus dem Stadtgebiet (ca. 33 Personen) und 
zu 2/3 aus den Umlandgemeinden (ca. 67 Personen) festgesetzt. 

Einwohnergruppe Gemeinde (Einwohner) Teilnehmer 

1.000 - 5.000 Bollschweil (2312) 3 

1.000 - 5.000 Buchenbach (3128) 3 

1.000 - 5.000 Heuweiler (1121) 3 

1.000 - 5.000 Horben (1181) 3 

1.000 - 5.000 Oberried (2868) 3 

1.000 - 5.000 Stegen (4539) 3 

1.000 - 5.000 Wittnau (1504) 3 

5.000 - 10.000 Kirchzarten (9880) 4 

5.000 - 10.000 Merzhausen (5325) 4 

5.000 - 10.000 Schallstadt (6414) 4 

10.000 - 15.000 Beispiel 5 

10.000 - 15.000 Gundelfingen (11.825) 5 

10.000 - 15.000 Titisee-Neustadt (12.216) 5 

15.000 - 20.000 Beispiel 6 

20.000 - 25.000 Beispiel 7 

25.000 - 30.000 Beispiel 8 

Summe  69 

 

 

Aufsichtsgremium 

Das Aufsichtsgremium soll aus sechs Mitgliedern bestehen und wird im Vorfeld von 
den Mitgliedsgemeinden ausgewählt. Dabei entsendet die Stadt Freiburg zwei Ge-
meinderäte und die Umlandgemeinden bestimmen in einem geeigneten Verfahren vier 
Bürgermeister. Zentrale Aufgabe des Aufsichtsgremiums ist die Verfahrenskontrolle 
und Auseinandersetzung mit möglicherweise auftretenden Verfahrensfehlern.  
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Beirat 

Der Beirat soll aus fünf bis zehn Personen aus der Wissenschaft und anderen geeig-
neten Gruppen der Zivilbevölkerung bestehen. Die jeweiligen Gemeinderäte sind vor-
schlagsberechtigt und können vor Beginn des Verfahrens konkrete, dem festgelegten 
Themengebiet „100 % Erneuerbare Energien Region Freiburg“ angehörende Themen 
in den Beirat einbringen. Die finale Themenauswahl obliegt dem Beirat. 

 

3. Finanzierung 

Für die Verfahrensbegleitung, Durchführung und Erstellung eines Abschlussberichtes 
durch einen geeigneten Dienstleister wird eine Kostenobergrenze festgesetzt. Die 
kommunale Kostenbeteiligung beträgt hierbei insgesamt 100.000 Euro. Sollten im 
Rahmen der Angebotsanfrage Angebote unterhalb der Kostenobergrenze eingehen, 
führt dies zu einer anteiligen Kostenreduzierung für die beteiligten Gemeinden. Die 
Gesamtkosten werden zunächst für drei Samstagstermine kalkuliert.  

Der Dienstleister kann in eigener Regie Sponsorengelder generieren und diese in die 
Angebotshöhe miteinfließen lassen. Potenzielle Sponsoren erhalten dann die Möglich-
keit, durch ihren zusätzlichen Beitrag die Tagungshäufigkeit auf sechs Samstage zu 
erhöhen und somit direkt zur Erhöhung der Prozessqualität und des Mehrwertes für 
den Klimaschutz beizutragen. 

Die Kostenbeteiligung erfolgt entsprechend der Einwohneranzahl (vgl. Tabelle, Ziffer 
2.1) und liegt somit je nach Gemeindegröße ungefähr bei ca. 1.000 Euro pro Teilneh-
mer. Die Kostenbeteiligung für die Gemeinde Horben liegt bei ca. 3.000 Euro, die in 
die Haushaltsplanung 2022 mitaufzunehmen sind. 

 

4. Ausblick 

Der Prozess soll mit Beginn des Jahres 2022 anlaufen und im Verlauf des Jahres er-
folgreich abgeschlossen werden. Konzeption, Vorbereitung, Durchführung und Evalu-
ation sollen im Rahmen einer beschränkten Vergabe nach Zustimmung der beteiligten 
Städte und Gemeinden bis Ende 2021 an einen Dienstleister vergeben werden, der 
bereits über Erfahrungen in der Durchführung von Bürger_innenräten verfügt und ei-
nen hohen Wert auf ein demokratisch-orientiertes und qualitativ hochwertiges Verfah-
ren legt. 

Insgesamt gewährleistet das Instrument eines Bürger_innenrats eine repräsentative 
und fachlich begleitete Beteiligung der Bevölkerung innerhalb der bewährten kommu-
nalpolitischen Entscheidungsstrukturen. Die Gemeinderäte als kommunalpolitisches 
Hauptorgan erhalten auch Informationen über die Intensität aufgrund der Gewichtung 
der Empfehlungen, was gewöhnlich nicht der Fall ist. Ferner verläuft das Verfahren 
durch die externe Auftragsvergabe im Wesentlichen ohne die Inanspruchnahme von 
Ressourcen der Kommunalverwaltungen und ist entsprechend der einzubringenden 
Beträge im Hinblick auf das Ergebnis kostengünstig. Besonders ist der gemeinde- und 
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kreisübergreifende Ansatz, welcher die politischen Ziele der Region Freiburg abge-
deckt, die sie in ihrem Kooperationsvertrag definiert hat. 

 

Beschlussvorschlag:  

1. Der Gemeinderat stimmt der Implementierung eines regionalen Klimabürger_in-
nenrates zum Thema „100 % Erneuerbare Energien in der Region Freiburg“ – vor-
behaltlich gleichlautender Beschlussfassungen von mindestens zehn Umlandge-
meinden einschließlich Stadt Freiburg – in 2022 zu. 

2. Der Gemeinderat stimmt der Vergabe eines Auftrages zur Verfahrensbegleitung 
durch einen hierfür geeigneten Dienstleister gemäß der aufgeführten Kostenver-
teilung zu. 
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Gremium  
 
 

Gemeinderat 
Sitzung Öffentlich 
Sitzungstag 09.11.2021 
Aktenzeichen 854.42 

Bearbeiter HAL Bopp 

Beratungsvorlage  50/2021 

 
 
Beratungsvorlage zu TOP 6 
 
Antrag auf Erteilung einer Aufforstungsgenehmigung, Flst.Nr. 181 
- Beratung und Beschlussfassung - 
 

 
 
I.  Allgemeine Bemerkungen 
 

Der Eigentümer des Grundstückes Flst.Nr. 181 – Gemarkung Horben, Steinmühleweg 
(Hansmartihof) – hat einen Antrag auf Erteilung einer Aufforstungsgenehmigung nach 
dem Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) gestellt. 
 
Die Gesamtfläche des Grundstücks beträgt 13,44 ha. Hiervon soll ein Flächenanteil 
von 8,24 ha durch Laubholzbestand aufgeforstet werden.  
 
Zuständig für die Erteilung dieser Genehmigung ist gemäß § 29 LLG das Amt für Land-
wirtschaft (Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald). Für die Durchführung der Maß-
nahme ist u.a. das Einvernehmen der Gemeinde erforderlich. 
 
Die Maßnahme wurde seitens des Eigentümers bereits im Vorfeld mit dem zuständi-
gen Revierleiter Johannes Wiesler abgestimmt bzw. besprochen. 
. 
 
 
II.  Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat erteilt / versagt sein Einvernehmen. 
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Gremium  

 
 

Gemeinderat 
Sitzung Öffentlich 
Sitzungstag 09.11.2021  
Aktenzeichen 632.6-30.12 

Bearbeiter Sabine Grunau 

Beratungsvorlage  51/2021 

 
 
Beratungsvorlage zu TOP 7 
 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage, 
Luisenhöhestraße 1 a, FlSt.Nr. 157/11 
 
 

 
I.  Allgemeine Bemerkungen 
 
Das Grundstück wurde vom Bestandsgrundstück FlSt.Nr. 157/1 abgetrennt. Für die-
se Neubebauung wurde die Innenbereichsatzung „Langackern“ kürzlich erweitert 
(Rechtskraft: 24.09.2021), sodass das Bauvorhaben nach § 34 BauGB zu beurteilen 
ist. 
 
Danach ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die 
Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
 
Den Planunterlagen ist zu entnehmen, dass diese Voraussetzungen gegeben sind. 
 
 

II.  Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat erteilt oder - versagt – gemäß §§ 34 und 36 BauGB das Einver-
nehmen zum Bauantrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung 
und Doppelgarage, Luisenhöhestraße 1 a, FlSt.Nr. 157/11. 
 

 












































